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Einleitung

Das Gesetz vom 31. Juli 2006 über die Einführung eines Arbeitsgesetzes, sowie die großherzogliche Verordnung vom 27. Juni 2008 über die Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz auf  zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen, die auf dem modifizierten Gesetz vom 17. Juni 1994 über „Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer“ basiert, sieht unter anderem den Einsatz eines Koordinators für Sicherheit und Gesundheitsschutz vor. Im Rahmen dieses Bauvorhabens hat der Bauherr für die Ausführungsphase noch keinen Koordinator beauftragt.
Dieses Dokument führt die Vorschriften und Leistungen auf, die von sämtlichen auf dieser Baustelle beteiligten Unternehmen, zusammen einschließlich aller Subunternehmer, zu beachten sind.
Zur Bestätigung der Kenntnisnahme und Einwilligung in sämtliche Bestimmungen dieses Dokumentes muss jedes Unternehmen dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro ein ordnungsgemäß ausgefülltes Exemplar der Anlage 2 dieses Dokumentes mit der Bezeichnung „Attestation d’approbation du Plan Général de Sécurité et de Santé“ (Bescheinigung der Zustimmung des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans) einreichen.
Definition

Auf jeder Baustelle muss im Vorfeld eine Organisation durchgeführt werden, damit jedes Unternehmen seinen Auftrag, sowohl auf Ebene der Ausführung als auch auf Ebene der Einhaltung der Hygiene-, Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften, unter den bestmöglichen Bedingungen erfüllen kann.

Dieser Allgemeine Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) hat zum Ziel, die Unternehmen über eine gewisse Anzahl von Bestimmungen in Kenntnis zu setzen, die im Interesse aller Beteiligten sind.

Er umfasst eine Reihe von Elementen, die einen Einfluss auf die Sicherheit der Arbeiter am Arbeitsplatz haben und bekannt sein müssen, bevor die Unternehmen mit ihren Arbeiten auf der Baustelle beginnen.

Er bildet ein Referenzdokument, das sich aus allgemeinen und speziellen Hinweisen zusammensetzt, welche auf die eine oder andere Art  für alle beteiligten Unternehmen dieses Bauvorhaben von Nutzen sind.

Dieser Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan hat zum Ziel, die Sicherheit, die Gesundheit und das Wohlergehen aller Personen zu garantieren!

Er verletzt keine gesetzlichen Verpflichtungen. Dies hat zur Folge, dass jeder Unternehmer und Subunternehmer selbst sein Personal, seine Subunternehmer, seine Lieferanten und andere Besucher über die Gefahren und zu treffenden Maßnahmen belehren und informieren muss, die auf der Baustelle vorherrschen und gelten. Jeder Unternehmer oder Subunternehmer verpflichtet sich außerdem, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die genannten Personengruppen dazu zu verpflichten, die gesetzlichen Verpflichtungen und andere Vorschriften des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans einzuhalten!

Ein Exemplar dieses Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans befindet sich ständig auf der Baustelle – im Baustellenregister.

	Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen diesem Dokument und den Lastenheften oder Leistungsverzeichnissen, die den Unternehmen übergeben wurden, gelten diese zuletzt genannten Dokumente.


1 Allgemeine hinweise

1.1. Beschreibung des Bauvorhabens

Bauvorhaben:
Teilerneuerung des 4. Geschosses des Gebäudes Mercier im Auftrag des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union.
Lage:


GEBÄUDE MERCIER

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg
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Beginn der Arbeiten: 


21 Dezember 2009

Geplante Dauer der Arbeiten:

7 Monate.

Beschreibung der Hauptarbeiten:
Es handelt sich um eine vollständige Teilerneuerung des 4. Geschosses, im Besonderen der nachstehenden Bauteile:
· Abbruch von Trennwänden und nichttragenden Bauteilen

· Mauerwerksarbeiten

· Bautischlerarbeiten im Außen- und Innenbereich

· Arbeiten Zwischendecken

· Elektroinstallationen 

· Klima-, Lüftung-, Sanitär-, Heizungsanlagen

· Bodenbeläge / Fliesen

· Malerarbeiten

Siehe ebenfalls Lastenhefte des Büros: ARGEST SA – Herr Padeletti.
1.2 Am Bau Beteiligte






Kontaktpersonen



Kontaktdaten

	Bauherr
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
	Frau REICHERTS

Generaldirektorin
	Tel. (352) 29 29-1
info@publications.europa.eu

	OPOCE Dienst Gebäude

	HERR Baretti
HERR J-M. Hirtz 
HERR F. Benvenutti
	Tel. (352) 29 29-1
angelo.baretti@publications.europa.eu francis.benvenutti@publications.europa.eu 
jean-michel.hirtz@publications.europa.eu 

	OPOCES Dienst Arbeitssicherheit

	Frau Paysan-Huens
HERR Tacconi
HERR Fabisiak
	Tel. (352) 29 29-1
opoce-securite@publications.europa.eu 



	Bauleitung

festzulegen 
	
	Tel. : 

Fax : 

	Koordination Sicherheit und Gesundheit

Planungsphase
ARGEST – Abteilung Sicherheit
15, rue Wurth-Paquet 

L-2737 LUXEMBOURG
	HERR Schmidt
	Tel. : 26.44.701

Fax : 26.44.03.21

mail@argest.eu


	KOORDINATION SICHERHEIT UND GESUNDHEITsschutz

Ausführungsphase

festzulegen 
	
	Tel. : 

Fax : 




1.3.
Auf der Baustelle anwendbare Gesetze und VerordNungen

Jedes auf der Baustelle anwesende Unternehmen wird sich anerkanntermaßen an folgende Auflagen halten:

· Luxemburgische Verordnungen und Gesetzestexte gemäß ihren Tätigkeit(en)

· Gesetz vom 31. Juli 2006 über die Einführung eines Arbeitsgesetzes

· Vorschriften zur Unfallverhütung, herausgegeben von der A.A.A. (Unfallversicherung), 
Abteilung Industrie

· „Sicherheitshinweise“, herausgegeben von der A.A.A. (Unfallversicherung), die insbesondere die praktischen Regelungen zur Durchführung der Vorschriften der zuvor genannten Verhütung deutlich anzugeben

· Von der C.S.S. (Sozialversicherung) vorgeschriebene Sicherheitsmaßnahmen bezüglich der großherzoglichen Verordnung vom 27. Juni 2008 (Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf zeitlich begrenzten oder ortsveränderlichen Baustellen)

· Die Baustellengeräte müssen in folgender Reihenfolge konform sein mit den:

1. Europäischen Normen

2. Luxemburgischen Verordnungen und Gesetzen

3. Verordnungen der Herkunftsländer der Geräte

· Vorschriften der Betriebsgenehmigung des Ministère du Travail et de l’Emploi (Ministerium für Arbeit und Beschäftigung) und der Betriebsgenehmigung des Ministère de l’Environnement (Umweltministerium).

2. Verpflichtungen und Zuständigkeiten der Unternehmen
2.1
Hauptformalitäten, die für die Durchführung von Arbeiten in LuxeMburg zu erfüllen sind

( Die erforderlichen Handelserlaubnisse für die Unternehmen
A. Handelsermächtigung
· Obligatorische Genehmigung oder Nr. der Bescheinigung der vorherigen Anmeldung, ausgegeben vom Ministère des Classes Moyennes (Mittelstandsministerium) nicht notwendig für Lieferungen, wenn die Montage eine Nebenleistung betrifft (Möbel, Elektroartikel…). Wenn die Montage mehrere Tage dauert, ist die Genehmigung erforderlich (z. B. Fliesenlegung, Montage von Einbauküchen…)

B. Handelsregister

· Obligatorisch für alle Luxemburger Unternehmen sowie ausländische Firmen, die eine Niederlassung (ständiges Büro) in Luxemburg haben.

( FORMALITäten / In Luxemburg arbeitendes Personal

Auf der Baustelle dürfen nur Unternehmen arbeiten 
 die über sämtliche Genehmigungen zur Durchführung von Arbeiten im Großherzogtum Luxemburg verfügen.

· Luxemburger Sozialversicherungsnummer für die Unternehmen, die in Luxemburg eingeschrieben sind.

· E101-Formular oder (europäische Krankenversichertenkarte) für EU-Bürger für eine maximale Dauer von 1 Jahr. (notwendig bei Unfall). Jeder Arbeitnehmer muss bei einer Kontrolle den zuständigen Behörden das Formular (oder die Karte) auf der Baustelle vorzeigen können.

· Aufenthaltsgenehmigung LU (Justizministerium) + Arbeitserlaubnis LU (Arbeitsministerium Luxemburg) obligatorisch für alle Nicht-Europäer, die nicht im Besitz einer unbefristeten Arbeitsgenehmigung und einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union sind.
· Für alle ausländischen Unternehmen muss eine natürliche Aufbewahrungsperson in Luxemburg (kann einer der Arbeiter auf der Baustelle sein) für jeden Arbeiter die Genehmigungen, E101, Arbeitsvertrag, usw. vorhalten.
· Eine Entsendemitteilung (ESM) ist der Inspection du Travail et des Mines (ITM, Arbeitsaufsichtsbehörde in Luxemburg) vor jeder Intervention von Personal aus dem Ausland in Luxemburg einzureichen.

2.2.
Allgemeine VERPFLICHTUNGEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN DER UNTERNEHMEN

· Jede auf der Baustelle anwesende Person ist verpflichtet, die Anweisungen des Koordinators für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu befolgen.
· Die Anwesenheit des Koordinators befreit weder die Arbeitgeber, noch die Arbeitnehmer, noch die Selbständigen von ihren Zuständigkeiten und Verpflichtungen zur Verhütung sämtlicher berufsbedingter Gefahren, auch gegenüber Dritten, in Bezug auf deren Tätigkeiten auf der Baustelle.
· Der Bieter muss demnach vollkommene Kenntnis über sämtliche Vorschriften erlangen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, einerseits um alle Auskünfte zu erteilen, die von ihm zu gegebener Zeit verlangt werden, und andererseits, um in den Leistungen seines Auftrags die ihm obliegenden Verpflichtungen zu berücksichtigen, die in diesem Dokument beschrieben sind, sowie alle Gesetze, Verordnungen und weiteren offiziellen Dokumente zu diesem Thema, selbst wenn sie hierin nicht gesondert aufgeführt sind.

· Im Falle der Unterlassung des Unternehmens oder des von ihm beauftragten Subunternehmens in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Vorschriften, kann die Bauleitung auf Kosten des Unternehmens nach reaktionslos verbliebener Inverzugsetzung die notwendigen Maßnahmen zur Behebung veranlassen.

Bei Dringlichkeit oder Gefahr können diese Maßnahmen ohne vorherige Inverzugsetzung getroffen werden.

Diese Maßnahmen befreien das Unternehmen nicht von seinen Pflichten.

· Die geltenden Rechtsvorschriften verpflichten jedes Unternehmen auf der Baustelle, aktiv an der Koordination zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf den Baustellen mitzuwirken:

· durch Übermittlung sämtlicher Dokumente und Elemente an den SiGe-Koordinator, damit dieser seinen Auftrag sicher erfüllen kann
· durch Teilnahme an den organisatorischen Koordinationssitzungen, die vom Koordinator und (oder) der Bauleitung veranlasst werden
· durch Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und der Gesundheit des Personals.
·  Die Zuständigkeit der Einleitung der Sicherheitsmaßnahmen auf der Baustelle obliegt jedem Verantwortlichen des Unternehmens auf der Baustelle.

Bei dringenden Problemen oder in gefährlichen Situationen wird der Verantwortliche des Unternehmens die entsprechenden Maßnahmen treffen und den beauftragten SiGe-Koordinator unverzüglich benachrichtigen.

· Es wird eine Koordinierung und eine Kooperation zwischen den verschiedenen Gewerken organisiert, damit eventuelle Wechselwirkungen behoben oder verringert werden.

· Jeder Verantwortliche des Unternehmens auf der Baustelle muss sich vergewissern, dass sämtliche Mitglieder seiner Belegschaft, einschließlich Zeitarbeiter und andere Beteiligte, eine ihrer Aufgabe entsprechende praktische Unterweisung auf dem Gebiet der Sicherheit und Gesundheit, sowie eine Zusatzausbildung zu den speziellen Maßnahmen in Verbindung mit den Hauptgefahren der Baustelle erhalten haben.

· Für das Zeitarbeitspersonal muss sich jedes Unternehmen vergewissern:

· dass das Personal für die Art der durchzuführenden Arbeiten geeignet ist
· dass die betroffene Person den Vorschriften in Hinsicht auf die Sozialversicherung entspricht

· dass das Personal eine Unterweisung zur Sicherheit erhalten hat

· dass er Kenntnis über sämtliche Beschränkungen der speziellen Baustelle und des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans erlangt hat.

3. Baustellenvorbereitung

3.1. Unterlagen, die dem SiGe-Koordinator vor Beginn der arbeiten zu überreichen sind

3.1.1. Der Spezielle Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

· Sämtliche auf der Baustelle tätigen Unternehmen müssen spätestens zwei Wochen vor Beginn der Arbeiten dem mit der Koordination für Sicherheit und Gesundheitsschutz beauftragten Büro einen speziellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zur Zustimmung einreichen, mit.

( einer Beschreibung der Haupttechniken, die auf der Baustelle zur Durchführung der Baumaßnahme eingesetzt werden – die Unternehmer müssen die Sicherheitspläne für sämtliche Arbeiten vorlegen.

( eine Gefährdungsanalyse / zugehörige Schutzvorkehrungen
· Es dürfen nur Unternehmen auf der Baustelle arbeiten, die die Zustimmung des Koordinators für Sicherheit und Gesundheit hinsichtlich ihrer Gefährdungsbewertung und den möglichen Problemen der gemeinsamen Tätigkeit erhalten haben.

3.1.2. die Sicherheitsdatenblätter Gefährlicher Produkte

· Jedes Unternehmen ist verpflichtet dem SiGe-Koordinator gleichzeitig mit dem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan die Sicherheitsdatenblätter aller gefährlichen Produkte einzureichen, die es auf der Baustelle verwenden möchte.

· Die zu treffenden Sicherheitsmaßnahmen sind im Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan aufgeführt.

· Der Verantwortliche jedes Unternehmens auf der Baustelle wird sein Personal (einschließlich Zeitarbeitspersonal) über die Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen informieren, bevor es seine Produkte be- oder einarbeitet.

· Insbesondere müssen die technischen Datenblätter der Lacke, des Epoxydharzes, des Parkettklebers, der Parkettversiegelung …. dem SiGe-Koordinator zusammen mit dem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan übergeben werden.
3.1.3. Der Antrag auf Zugang zur Baustelle

· Sämtliche Unternehmen auf der Baustelle, einschließlich der Geräte- oder Baustofflieferanten, müssen vor Beginn ihrer Arbeiten einen Antrag auf Zugang zur Baustelle ausfüllen (siehe Anlage 3), ansonsten wird ihnen der Zutritt zur Baustelle verweigert. Insbesondere müssen folgende Informationen eingereicht werden:

· Die Nummer der Handelsermächtigung (wird vom Mittelstandsministerium ausgestellt)

· Den Namen des Mandatar (ein in Luxemburg ansässiger Ad-hoc Vertreter) für alle Unternehmen mit Sitz im Ausland

· Die Liste mit dem auf der Baustelle anwesenden Personal
· Dieser Antrag auf Zugang zur Baustelle ist ebenfalls von den Subunternehmen auszufüllen.

Die Unternehmen sind verpflichtet, jeden Morgen eine Checkliste (mit Namen und Sozialversicherungsnummer) beim Wächter des Gebäudes Mercier zu hinterlegen.

3.1.4. Die Bescheinigung der Zustimmung des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans

Zur Bestätigung der Kenntnisnahme und Einwilligung in sämtliche Bestimmungen dieses Dokumentes muss jedes Unternehmen dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro ein ordnungsgemäß ausgefülltes Exemplar der Anlage 2 dieses Dokumentes mit der Bezeichnung « Attestation d’approbation du Plan Général de Sécurité et de Santé » (Bescheinigung der Zustimmung des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans) einreichen.
Nach Zustimmung wird ein Exemplar dieser Dokumente vom mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro im Baustellenregister auf der Baustelle hinterlegt.

Diese Dokumente können von den Sicherheitsbeauftragten, dem Personal, den Arbeitsmedizinern, den bestimmten Arbeitern und offiziellen Prüfstellen eingesehen werden.

3.2. Ortskenntnis

· BESTANDSPLÄNE
Die Bestandspläne sind beim Bauherrn erhältlich.

· BESTANDSPläne der versorgungsNetze
Die Bestandspläne der Versorgungsnetze sind beim Bauherrn erhältlich.

In allen Fällen gilt:

Die vorhandenen Installationen vor Beginn der Baustelle oder bei punktuellen Arbeiten müssen deutlich gekennzeichnet, erfasst und überprüft werden.

Sämtliche Leistungen, Kabel und andere Verteilersysteme müssen bei der Ausführung der Arbeiten durch das Unternehmen berücksichtigt werden. 

Das Unternehmen muss bei Arbeiten an oder in Nähe von Anlagen vergewissern, dass diese nicht ans Netz angeschlossen sind.
· Bericht der Bodenstudien
Gegenstandslos.

4. Baustelleneinrichtung

4.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ein Baustelleneinrichtungsplan ist in Anlage 1 beigefügt. Bei Änderungen wird dieser Plan vom Büro der Sicherheitskoordination aktualisiert.

Dieser Plan ist im „Sicherheitsregister“ auf der Baustelle verfügbar.

4.2. Ausstattungen der Baustelle, die einzuplanen sind

Die Baustelleneinrichtung wird wie folgt ausgestattet:
	Einsatz
	Spezielle Risiken
	Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen
	Verantwortliche Stelle

	Baustellen-

abschluss
	Schutz der Öffentlichkeit
	Die Baustelle befindet sich im 4. Geschoss eines bestehenden Gebäudes. Der Baustellenbereich wird deutlich mit einem Schild durch die OPOCE gekennzeichnet.

Eine für die Baustelle reservierte Fläche ist vor dem Nebeneingang des Gebäudes auf der Seite der rue du Commerce vorgesehen. Dieser Bereich wird mit verzinkten Vollplatten aus Stahl mit einer Höhe von 2 m gegen Einsicht abgeschlossen (Sichtschutz). Die Platten werden untereinander befestigt und stabilisiert. 

Am Baustellenabschluss wird eine geeignete Baustellenbeschilderung angebracht: „chantier interdit au public“, „port des équipements de sécurité obligatoire“ (Betreten der Baustelle verboten, Tragen von Sicherheitsausrüstungen Pflicht)... 
	OPOCE
Rohbau-

unternehmen 
Rohbau-

unternehmen 


	Zugang zur Baustelle
	Sicherheit der Öffentlichkeit

Zugang nicht autorisierter Personen

Störung des Verkehrs
	Der Zugang zur Baustelle erfolgt über den Haupteingang rue Mercier
Bei Bedarf können in Abstimmung mit dem Bauherrn, dem Sicherheitsbeauftragten des Gebäudes und dem Schlüssel übergeben werden.

Die freie Zufahrt von Rettungs- und Löschfahrzeugen muss zu jeder Zeit gewährleistet sein.

Es darf kein Material den Eingang des Gebäudes behindern.
	Alle

OPOCE

Alle



	Provisorische Abtrennungen im Innenbereich
	Belästigung von Dritten 
	Die Staub- und Lärmschutzschutzabschlüsse werden angebracht, um den Baustellenbereich vom belegten Bereich abzutrennen und die Baustellenbelästigung zu vermindern. Die Brandabschnitte des Gebäudes müssen während der Arbeiten gegenüber den belegten Bereichen gewährleistet sein.
	Rohbau-
unternehmen

	Provisorischer Abschluss von Öffnungen
	Arbeits-
bedingungen
	Für den Fall, dass Fenster im Winter demontiert werden müssen, wird an den Öffnungen ein provisorischer Schutz angebracht.
	Rohbau-
unternehmen

	Fluchtwege / Rettungswege 
	Sicherheit der Baustelle
	Die Flucht- und Rettungswege werden für die Dauer der Bauzeit provisorisch angezeigt. Die Anzeige wird dem Bauablauf folgen.
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	Rohbau-
unternehmen

	Provisorische Beleuchtung der Erschlie-
ßungswege
	Sicherheit der Baustelle
	Eine provisorische Beleuchtung der Erschließungswege der Baustelle wird für die Dauer der Arbeiten bereitgestellt.
	Elektriker

	Umkleide / Speiseraum 
	Baustellen-
organisation

Gesundheits-
schädlichkeit

Unbequem-
lichkeit
	Den Arbeitern werden normgerechte Umkleiden und Speiseräume unter Beachtung der Bestimmungen der ITM zur Verfügung gestellt.
Die Unterkünfte werden auf Ebene der „Baustelleneinrichtung gemäß dem vorgesehenen Plan angelegt.
	Alle

	Sanitär-
anlagen
	Hygiene
	Die im 4. Geschoss vorhandenen Sanitäranlagen  werden den Unternehmen auf der Baustelle zur Verfügung gestellt.

Diese Anlagen sind für die Dauer der Arbeiten durch häufiges und regelmäßiges Reinigen in sauberem Zustand zu halten.
	OPOCE 

Rohbau-
unternehmen

	Lagerung / Lager
	Baustellen-
organisation
Brandsicherheit

Sicherheit der Baustelle
	Eine abgegrenzte, für die Baustelle reservierte Fläche ist vor dem Nebeneingang des Gebäudes auf der Seite der rue du Commerce vorgesehen. 

Dieser Bereich wird mit verzinkten Vollplatten aus Stahl mit einer Höhe von 2 m gegen Einsicht abgeschlossen (Sichtschutz). 
Die Platten werden untereinander befestigt und stabilisiert.
Bei Bedarf können auf Anfrage beim Verantwortlichen der Arbeiten Lagerräume festgelegt werden.
	Alle

Rohbau-
unternehmen
Alle

	Parkflächen
	Baustellen-
organisation
Sicherheit der Baustelle
	Fahrzeuge müssen im Außenbereich an der Straße abgestellt werden: Auf dem Besucherparkplatz kann je nach Verfügbarkeit eine Parkgenehmigung beantragt werden, diese ist frühestmöglich per E-Mail zu beantragen unter: 

OPOCE-SECURITE@publications.europa.eu
Ohne Genehmigung sind lediglich zeitweise Lieferungen gestattet. 

Besteht Bedarf für zeitweise Nutzung der öffentlichen Straße für Belieferungen, dann muss bei der Stadt Luxemburg eine vorherige Genehmigung eingeholt werden.
	Alle

Alle

Rohbau-
unternehmen / Alle


	Telefon
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	Sicherheit/ Ruf externer Notruf
	Auf der Baustelle wird für die Dauer der Arbeiten ein Telefon zum Ruf der Rettungsdienste bei Unfall oder einem Schadensvorfall zur Verfügung gestellt.
Die Notrufnummern und die Anweisungen im Fall eines Unfalls werden in der Nähe angezeigt.
	Rohbau-
unternehmen

	Feuerlöscher
[image: image8.jpg]



	Brand
	Die Feuerlöscher müssen von den Unternehmen zur Verfügung gestellt werden.

Bei Einsatz eines Feuerlöschers der OPOCE ist dies unverzüglich zu melden, damit dieser ausgetauscht oder wieder aufgefüllt werden kann.

Die Wandhydranten dürfen in keinem Fall als Wasserentnahmestellen genutzt werden!
	OPOCE


Das mit der Sicherheitskoordination beauftragte Büro wird die Vorankündigung an der Baustelle aushängen.

4.3. Energieversorgung

4.3.1. Netzanschlüsse und Unterverteilung

	Einsatz
	Spezielle Risiken
	Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen
	Verantwortliche Stelle

	Anschlüsse der Baustelle an

- Wasser

- Strom
	Hygiene
Arbeitsbe-
dingungen

Sicherheit
Arbeitsbe-
dingungen
	Die verschiedenen Hauptanschlüsse für Strom und Wasser sind im Gebäude in Betrieb. 

Bei Bedarf kann auf der Baustelle eine provisorische Elektroinstallation installiert werden.

Die vorgeschriebenen Baustromkästen werden auf allen zu errichtenden Flächen vorgesehen und allen anderen Unternehmen für die Dauer der Arbeiten zur Verfügung gestellt.

Die Kästen werden befestigt und mit Schlüssel abgeschlossen.
	OPOCE

Elektriker

	Unterverteilung bis zu den Anschlüssen
	Arbeitsbe-
dingungen
	Jedes Unternehmen ist für die Unterverteilung der Energie von den Hauptanschlüssen bis zu den Arbeitsbereichen verantwortlich.
	Alle


4.3.2. Stromverteilung

Sämtliche Installationen, Anlagen, Materialien und elektrischen Maschinen der Baustelle müssen nach den anerkannten Regeln der Technik und in Übereinstimmung mit den Normen, Vorschriften und Richtlinien zur Sicherheit konzipiert, hergestellt und betrieben werden, die im Allgemeinen im Großherzogtum Luxemburg anwendbar sind, dass heißt:

-
Die europäischen Normen CENELEC oder bei Fehlen die deutschen VDE/DIN-Normen.

-
Die ministerielle Verordnung vom 8. August 1989 über die Anschlussbedingungen an das Niederspannungsstromnetz im Großherzogtum Luxemburg.

Die provisorische Elektroinstallation der Baustelle erfolgt durch einen zugelassenen Elektriker.

Die Abmessungen der provisorischen Elektroinstallation auf der Baustelle müssen für die Gesamtdauer der Arbeiten die erforderliche Stromzufuhr gewährleisten.

Die ITM-Vorschriften: TM-CL 144 - Installations électriques de chantier (Baustromanlagen) sind strikt einzuhalten.

4.4. Kennzeichnung / Piktogramme der Baustelle

* Für die Dauer der Arbeiten wird vom Generalunternehmen eine Beschilderung angebracht, um die Baustelle gegenüber Dritten abzugrenzen.
Jedes Unternehmen ist verantwortlich für die Kennzeichnung und Abgrenzung seines Arbeitsbereiches gegenüber den anderen auf der Baustelle tätigen Unternehmen.

Die Kennzeichnung muss den Vorschriften der großherzoglichen Verordnung vom 28. März 1995 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz entsprechen. 
5. BAUSTELLENORGANISATION

5.1. Regeln zum Zugang zur Baustelle

Das Betreten der Baustelle ist verboten

Der Konsum von Alkohol ist auf der Baustelle verboten.

[image: image9.jpg]


     Im Gebäude und im Parkhaus herrscht Rauchverbot

Zugang zur Baustelle

Jeder Zugang von Personal unterliegt der vorherigen Zustimmung des Antrags auf Zugang zu Baustelle durch den des SiGe-Koordinator gemäß Anlage 2 dieses Dokumentes. Nach Prüfung wird diese Einwilligung an Herrn Baretti, OPOCE, übergeben.

Nach Zustimmung des Antrags auf Zugang zur Baustelle eines Unternehmens wird der SiGe-Koordinator diese Zugangsbescheinigung zusammen mit der darin aufgeführten Personalliste dem Gebäudeservice (Service Bâtiment) der OPOCE überreichen, um für jede Person ein Ausweisschild auszustellen. Für jedes zusätzliche Personal ist ebenfalls vorab eine Information per E-Mail oder Fax erforderlich.

Der Sicherheitsdienst der OPOCE wird dann vom Gebäudeservice informiert, um die entsprechende Arbeitsgenehmigung für diese Arbeiten zu erteilen (Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten). Bei Vorstellung am Empfang der OPOCE werden der Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten, die Regeln und Verfahren, die in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit zu beachten sind, sowie das Ausweisschild erläutert und überreicht.

Siehe Kapitel 11, Liste der Daten, die an den SiGe-Koordinator vor Beginn der Arbeiten zu übergeben sind, um eine Freigabe zum Baustellenzugang zu erhalten.

Der Baustellenzugang unterliegt der Prüfung durch die OPOCE.
Die Unternehmen sind verpflichtet, jeden Morgen eine Checkliste (mit Namen und Sozialversicherungsnummer) beim Wächter des Gebäudes Mercier zu hinterlegen. Die Ausweisschilder der Techniker werden auf Antrag vorab gegen Abgabe eines Personalausweises ausgehändigt. Die Ausweisschilder sind sichtbar zu tragen und nach Beendigung der Arbeit zurückzugeben.
· Auf der Baustelle sind nur Unternehmen zugelassen, die die erforderlichen Genehmigungen haben und Personal, das mit persönlichen Schutzausrüstungen ausgestattet ist.

· Es sind die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit nur zugelassene Personen Zugang zur Baustelle haben.

· Jeder Arbeiter auf der Baustelle muss über folgende Ausrüstung verfügen:

· Sicherheitsschuhe
· Andere notwendige persönliche Schutzausrüstungen.

· Jeder Arbeiter trägt die Bezeichnung des Unternehmens, für das er tätig ist, an seiner Kleidung oder dem Ausweisschild seines Unternehmens.

· Fahrzeuge, die in die Einfriedung des Gebäudes hineinfahren nutzen den für diesen Zweck vorgesehenen Eingang. Sie müssen nachstehende Maßnahmen beachten:

· Es gilt die allgemeine Straßenverkehrsordnung

· Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 5 km/h

· Beim Rückwärtsfahren besteht Einweisungspflicht

· Durchfahrten müssen stets freigehalten werden (schnelle Evakuierung).

Aufnahme von Besuchern

Um Besucher der Baustelle vor Unfällen zu schützen, sind folgende Maßnahmen zu treffen:

1.
Auf der Baustelle sind alle erforderlichen gemeinschaftlichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen und insbesondere:

· Ordnung und Sauberkeit

· Die Fußgängerwege müssen frei von sämtlichen Hindernissen sein

· Bei Sturzgefahr sind entsprechende Schutzvorrichtungen anzubringen

· In Gefahrzonen ist der Verkehr untersagt

2. Jede Person, die die Baustelle zu besuchen wünscht, muss sich an das Verfahren halten, das während der Sitzung Baustelleneröffnung erläutert wird.

3. Es darf keine Person auf der Baustelle verkehren, die nicht in Begleitung ihres Gastgebers ist.

4. Der Gastgeber, die Person, mit der sich der Besucher verabredet hat, oder von der er empfangen wird, ist für seinen Besucher verantwortlich. Aus diesem Grund wird er vom Zutritt bis zum Verlassen der Baustelle auf diesen Besucher aufpassen.

5. Der Besucher muss einen Schutzhelm oder jedwede andere persönliche Schutzausrüstung tragen, die aufgrund der besuchten Stelle erforderlich ist, diese Ausrüstung muss vom gastgebenden Unternehmen gestellt werden.

5.2. Arbeitszeiten der Baustelle

· Die Durchführung von Arbeiten ist von Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten des Gebäudes von 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr gestattet.

· Sämtliche schweren Arbeiten, die den Einsatz eines Presslufthammers, eines Winkelschleifers… erfordern, oder die Lärm und störende oder beeinträchtigende Vibrationen im Gebäude verursachen, sind außerhalb der Belegungszeiten im Gebäude, das heißt nach 19:00 Uhr durchzuführen.

· Die Arbeitszeiten, wie zum Beispiel an Wochenenden, können nach Zustimmung des Bauherrn, der Bauleitung, der Sicherheitskoordination und der zuständigen Stelle gewährt werden, sofern eine Genehmigung erforderlich ist.

· Arbeiten, die samstags und sonntags durchgeführt werden müssen, sind spätestens zwei Wochen im Voraus beim Bauherrn zu beantragen.

5.3. Allgemeine Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle

· Auf der Baustelle muss auf Sauberkeit besonders geachtet werden, insbesondere bei den Erschließungswegen.

· Jedes Unternehmen auf der Baustelle muss mindestens täglich seine Arbeitsplätze reinigen und die Abfälle beseitigen.

· Die Bauleitung kann auf Kosten des Unternehmens Dritte mit der Reinigung der Arbeitsplätze beauftragen, sofern diese ihren Verpflichtungen nicht nachkommen.
· Die Erschließungswege müssen jederzeit frei von Hindernissen und Beschränkungen sein.

· Die elastischen Kabelrohre dürfen den Durchgang nicht behindern (Sturzgefahr). Sofern sie einen Durchgang durchkreuzen, müssen sie noch gegen Beschädigung geschützt werden.

5.4. Erschliessungswege
· Die Erschließungswege sind so zu bemessen, einzurichten, durchzuführen, dass sie gefahrlos benutzt werden können.

5.5. Lagerung und zwischenlagerung von Baustoffen (ungefährliche)

· Siehe Punkt 4.2: Ausstattungen der Baustelle, die vorzusehen sind.

· Die Baustoffe werden in einer ordentlichen und sicheren Weise an standsicheren Stellen gelagert und zwischengelagert.
5.6. Gefährliche pRODUKTE

· Sämtliche verwendeten gefährlichen Produkte, insbesondere chemische Stoffe, müssen in einem Verzeichnis mit ihren technischen und toxikologischen Datenblättern erfasst sein.

· Die Sicherheitsdatenblätter werden dem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des Unternehmens beigefügt, die Gefährdungsanalyse muss diese Datenblätter, die Gefahren und Schutzvorkehrungen  berücksichtigen, die darin formuliert sind.

· Sämtliche Behälter mit gefährlichem Inhalt sind gemäß den geltenden europäischen Richtlinien zu kennzeichnen. Es darf kein gefährliches Produkt in einen Behälter geschüttet oder darin benutzt werden (Flasche…), das nicht für diesen Zweck bestimmt ist.

· Die gefährlichen Produkte werden in einem abgegrenzten, mit Schlüssel abschließbaren Raum gelagert, der an seiner Tür eine einen Gefahrenhinweis, sowie eine Eintragung über die darin befindlichen Produkte enthält.
· Auf der Baustelle dürfen nur Mengen gelagert werden, die für einen Arbeitstag benötigt werden.

· Asbesthaltige Baustoffe werden im Gebäude durch Etiketten gekennzeichnet und erfasst. Es ist nicht vorgesehen, dass diese während der Arbeiten berührt werden; dennoch sind vor der Demontage, Durchbohrung oder Änderung einer Trennwand, einer Klappe oder eines anderen Elementes, dass als asbesthaltig eingestuft wurde, die zugehörigen Maßnahmen (Schutz der Bereiche und Arbeiter, Lagerung und Beseitigung der Abfälle) mit dem Verantwortlichen der Arbeiten und dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro festzulegen.

5.7. Umwelt

· Die Verbrennung und Eingrabung von Abfällen ist innerhalb und in der Umgebung der Baustelle nicht gestattet 

· Es sind Maßnahmen zur Bekämpfung von Boden-, Luft- und Wasserverschmutzung zu treffen.

5.8. Abfälle 

· Das Verfahren der Abfallentsorgung ist in Übereinstimmung mit der Bauleitung und dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro mit jedem Unternehmen festzulegen, insbesondere mit dem Abrissunternehmen. Die Abfälle sind zu sammeln und nach bestmöglicher Weise vor Ort gemäß den Kategorien recycelfähige / gefährliche / sperrige Abfälle oder Haushaltsmüll zu sortieren. Die Entsorgungsbescheinigungen der Abfälle müssen vorzeigbar sein.

· Die Abfallcontainer können auf der für die Baustelle reservierten Fläche vor dem Nebeneingang des Gebäudes auf der Seite der rue du Commerce abgestellt werden. Der genaue Lager- und Platzbedarf der Müllcontainer ist mit der Bauleitung und dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro abzustimmen. Es ist eine regelmäßige Leerung zu organisieren.

Gefährliche Abfälle: Jedes Unternehmen auf der Baustelle entsorgt seine gefährlichen Abfälle unter Einhaltung der geltenden luxemburgischen Vorschriften.

5.9. ERLAUBNISSCHEIN FÜR FEUERGEFÄHRLICHE ARBEITEN

Sämtliche Arbeiten, die eine Brandgefahr erzeugen können oder eine Außerbetriebsetzung der Brandschutzanlage erfordern müssen obligatorisch Gegenstand eines Erlaubnisscheins für feuergefährliche Arbeiten (siehe Dokument der Anlage 4  „Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten“) sein.
Der Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten wird zur Prävention der Brand- oder Explosionsgefahren durch Arbeiten mit Feuer, offener Flamme oder heißer Stelle (Schweißen, Schneiden, Löten, Strahlen, Einbrennen von Farbe oder Lack, Enteisen...) benutzt.

Dieser Erlaubnisschein wird vom qualifizierten Vertreter des Bauherrn ausgestellt. Jedes Unternehmen auf der Baustelle muss im Rahmen seiner Arbeiten anfragen, ob solch eine Erlaubnis erforderlich ist.

Das verantwortliche Unternehmen wird die Anfrage beim Sicherheitsdienst der OPOCE stellen.

Frau Corinna PAYSAN-HUENS – Herr Pascal TACCONI

INFRASTRUCUTRES - SERVICES GENERAUX SHT & SECURITE

Tel.: 29.29.44888

Fax: 29.29.42.760

OPOCE-SECURITE@publications.europa.eu   

und dem technischen Gebäudeservice:

Frau BARETTI, HIRTZ und BENVENUTTI

Angelo.baretti@publications.europa.eu
francis.benvenutti@publications.europa.eu
jean-michel.hirtz@publications.europa.eu
5.10. Notfallmassnahmen bei Unfall / Brand
Jedes Unternehmen auf der Baustelle muss die Unfallanweisungen beachten und die Rettungsdienste anrufen.

Auf der Baustelle wird zu Lasten des Generalunternehmens oder jedes Unternehmers für die Dauer der Arbeiten ein Telefon zum Ruf der Rettungsdienste bei Unfall oder einem Schadensvorfall zur Verfügung gestellt.
Das mit der Koordination für Sicherheit und Gesundheitsschutz beauftragte Büro wird im Sicherheitsregister der Baustelle die Kontaktdaten der Wach- oder Rettungsdienste einfügen. Die Notrufnummern und die Anweisungen im Fall eines Unfalls werden auf der Baustelle angezeigt.

Bei Bedarf können die Feuerlöscher und Wandhydranten auf der Baustelle benutzt werden.
Feuerwehr OPOCE 12 (interner Posten)

Krankenstation 42112 oder Kurzwahl *87112
GSM 621 368 108

Rettungswagen – Feuerwehr    112

- Polizei LUxemburg     113

Bei einem „leichten“ Unfall muss der Unternehmer eine Unfallmeldung erstellen und dem mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro eine Kopie dergleichen übergeben.

Bei einem schweren oder tödlichen Unfall muss der Unternehmer obligatorisch und unverzüglich folgende Stellen benachrichtigen:

· Die Unfallversicherung – Bereich Industrie 
(. : 40.141-1 oder 2018
· Die Arbeitsaufsichtsbehörde (ITM) 


( : 478.62.20

· Das mit der Sicherheitskoordination beauftragte Büro 
( : 

5.10.1 Fluchtwege / Rettungswege

· Die Rettungs- und Fluchtwege werden für die Dauer der Arbeiten mit gesetzlich vorgeschriebenen Piktogrammen provisorisch zu Lasten des Generalunternehmens gekennzeichnet. Die Beschilderung wird auf der Baustelle bei Bedarf aktualisiert.

· Es ist Aufgabe der Unternehmen an jeder Stelle und zu jedem Zeitpunkt die freie Durchfahrt der Rettungswege je nach deren Fortschritt zu gewährleisten.

· Die Fluchtwege dürfen in keinem Fall mit Abfällen oder Materialien versperrt sein, die die schnelle Evakuierung der Baustelle verhindern. Es ist in keinem Fall gestattet, die Rettungswege als Lagerflächen zu nutzen, auch nicht zeitweise.

· Die Fluchtwege des 4. Geschosses sind im Plan der beigefügten Anlage 1 dargestellt. Die Sammelpunkte werden im Außenbereich gekennzeichnet.

5.10.2 erste-Hilfe-Material

Jedes Unternehmen auf der Baustelle muss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Materialien ausgestattet sein.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Notfallausrüstung wird auf der Baustelle zur Verfügung gestellt.
Insbesondere ist der Verbandskasten immer

· auf der Baustelle verfügbar
· leicht zugänglich

· beschildert

· in Nähe der Arbeitsplätze
5.10.3 Sanitäter

Ein Sanitäter ist obligatorisch, falls sich mehr als 20 Personen gleichzeitig auf der Baustelle befinden.
5.11. Handhabung

5.11.1. Handhabung von Baustoffen

· Jedes Unternehmen auf der Baustelle muss geeignete Mittel und insbesondere mechanische Hilfsmittel einsetzen, um die manuelle Handhabung von Lasten durch die Arbeiter zu verhindern (höchstens 50 kg).

· Das an den Beförderungsmitteln arbeitende Personal muss eine Ausbildung erhalten, die an die verschiedenen Situationen angepasst ist, mit denen das Personal konfrontiert werden kann.
· Die Lastenaufzüge des Gebäudes können von den Unternehmen nach Zustimmung und Überwachung eines Verantwortlichen der Arbeiten des Amtes für Veröffentlichungen benutzt werden.
5.11.2. Fördermittel oder Hebezeuge 

· Die Vorschriften der ITM und der AAA sind strikt einzuhalten.

· Für die Abladung von Materialien wird jedes Unternehmen in seinem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan seinen Bedarf an Hebezeugen darlegen.

· Die Handhabung von Baustoffen mit Maschinen erfolgt durch das Personal des Unternehmens, dem das Material gehört.

· Die Anschlagmittel (Seile, Ketten, Haken…) unterliegen der Regelung „Hebezubehörteile“. Sobald ein Zubehörteil als defekt beurteilt wird, muss der Verantwortliche auf der Baustelle dafür sorgen, dass es unverzüglich außer Betrieb gesetzt wird.

· Die Hebegeräte sind für die Arbeiten geeignet und geprüft.

· Die Abnahmebescheinigungen  der verwendeten Materialien (Hebegerät, Anschlagmittel…) werden vom mit der Sicherheitskoordination beauftragten Büro (oder im Sicherheitsregister hinterlegt) auf der Baustelle vor deren Einsatz ausgegeben.

· Der Einsatz eines Hebegerätes muss im Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des betreffenden Unternehmens angezeigt sein. Sofern erforderlich, wird von diesem Unternehmen ein Hebeplan ausgearbeitet.

· Die Hebegeräte, die nicht durch spezielle Vorschriften erfasst sind, müssen den allgemeinen Vorschriften für Hebegräte (ITM-CL 70) entsprechen.

· Der Verkehr und das Arbeiten unter einer bewegten Last sind untersagt.

6. Gemeinsame Schutzvorrichtungen und Sicherheit der Installationen

Das Generalunternehmen ist für die Montage von gemeinsamen Schutzvorrichtungen gegen Absturz von Personen und Herabfallen von Gegenständen an sämtlichen notwendigen Stellen verantwortlich. Die Vorschriften der AAA sind dabei einzuhalten.

Es ist bis zur Fertigstellung der Arbeiten ausschließlich verantwortlich für die Instandhaltung und Wartung dieser Schutzvorrichtungen. Es muss eine tägliche Überprüfung gewährleistet sein.

Das Personal, das eine Schutzvorrichtung entfernt um Arbeiten durchzuführen, achtet darauf, diese unverzüglich nach Beendigung seines Einsatzes wieder anzubringen.

Anmerkung: Diese Vorschriften dürfen jedoch keinesfalls gegen das Gesetz verstoßen, welches jedes Unternehmen dazu verpflichtet den gemeinsamen Schutz seines auf der Baustelle tätigen Personals sicherzustellen.
Anders gesagt, jedes Unternehmen auf der Baustelle, das an einem Bauteil tätig ist, muss sich vergewissern, dass die angebrachten Schutzvorrichtungen für die Durchführung seiner Arbeiten geeignet und ausreichend sind. Ist dies nicht der Fall, dann muss es auf seine Kosten neue und zusätzliche Vorrichtungen anbringen, damit der gemeinsame Schutz seines Personals sichergestellt ist.
Die neuen Schutzvorrichtungen werden so lange wie notwendig vom betreffenden Unternehmer instand gehalten und gewartet.

Die Bauleitung behält sich das Recht vor bei einem Fehlverhalten eines oder mehrerer Unternehmen eine Fremdfirma mit der Wiederinstandsetzung der gemeinsamen Schutzvorrichtungen auf Kosten des säumigen Unternehmens zu beauftragen.
6.1. Geländer

Die erforderlichen Geländer werden vom verantwortlichen Unternehmen an sämtlichen Stellen angebracht, an denen Sturzgefahr besteht.

Das Personal, das eine Schutzvorrichtung entfernt, um Arbeiten durchzuführen achtet darauf, diese unverzüglich nach Beendigung seines Einsatzes wieder anzubringen.

Die Abmessungen der Geländerteile müssen den geltenden Vorschriften entsprechen.

Pflicht = 2 holme + 1 Fussleiste:
Die holme:

· bei einem Pfostenabstand bis 2 m, Bretter mit Querschnitt 15 x 3 cm

· bei einem Pfostenabstand bis 3 m, Bretter mit Mindestquerschnitt 20 x 4 cm oder Stahlrohre mit einem Durchmesser 48,3 x 3,2 mm bez. Aluminiumrohre mit einem Durchmesser 48,3 x 4 mm

Die Fussleiste:

· muss den Belag um mindestens 10 cm überragen.
· Ihre Mindestdicke beträgt 3 cm.

6.2. gerüste

Die angebrachten Sicherungsteile müssen den geltenden Vorschriften entsprechen, einwandfrei konzipiert, gebaut und instand gehalten werden.
Sie müssen für die durchzuführenden Arbeiten geeignet sein.

Ihre Montage erfolgt durch ausgebildetes Personal. Eine fachkundige Person des benutzenden Unternehmens wird vor Inbetriebnahme eine Inspektion durchführen. Falls sie einen Mangel feststellt, muss sie seine Behebung veranlassen. Der umgekehrte Fall entspricht der Akzeptanz der Nichtkonformität.

Falls der SiGe-Koordinator es für notwendig erachtet, wird die Prüfung auf Kosten des die Gerüste nutzenden Unternehmens durch eine zugelassene Stelle durchgeführt.

6.3. Öffnungen / Aussparungen

Sämtliche Öffnungen / Aussparungen / Vertiefungen müssen vom verantwortlichen Unternehmen bis zu ihrem fertigen Abschluss gegen Absturz von Personen und Herabfallen von Gegenständen provisorisch und wirksam gesichert werden.

7. Persönliche Ausrüstungen

7.1. Persönliche Schutzausrüstungen

Die persönlichen Schutzausrüstungen müssen den Vorschriften (CE-Zeichen) entsprechen und in gutem Zustand sein.

· Das Tragen von Sicherheitsschuhen ist auf der Baustelle Pflicht.
· Das Tragen eines Schutzhelms ist auf der Baustelle Pflicht.

· Das Tragen weiterer persönlicher Schutzausrüstungen ist entsprechend den durchzuführenden Arbeiten Pflicht.

Die Arbeitskleidung muss für die Aufgaben der Arbeiter geeignet sein.

Die persönlichen Schutzausrüstungen werden dem Personal zur Verfügung gestellt und bei Notwendigkeit jedem Unternehmen auf der Baustelle auferlegt.

7.2. Arbeitsmittel und Zubehörteile

7.2.1.
maschinen, geräte, arbeitsmittel

Die Maschinen und Arbeitsmittel müssen den geltenden Rechtsvorschriften (luxemburgische Normen und CE) entsprechen.

Sie müssen für die Arbeiten geeignet sein.

Die Führer und Bediener der Maschinen, Geräte oder Arbeitsmittel sind ausgebildete Personen und kennen die anzuwendenden Sicherheitsbestimmungen.  Sie führen regelmäßige Kontrollen durch und zeigen ihrer verantwortlichen Person unverzüglich sämtliche Störfalle an, die sie erkannt haben.
Es sind geeignete Maßnahmen gegen Transmissionen, bewegliche Maschinenteile und verschmutzende Teile zu treffen.

Die Abstellvorrichtungen müssen handbetrieben sein.

Die Maschinen müssen nach Herstellervorschriften benutzt werden und dürfen nicht verändert werden. Auf Anfrage sind dem SiGe-Koordinator die Betriebsanweisungen und die Sicherheits- und Gesundheitsschutzanweisungen vorzulegen.

7.2.2.
Leitern

Die Leitern müssen jederzeit in einwandfreiem Zustand (ohne Beschädigungen und stabil) und gegen Abrutschen gesichert sein. Sie müssen auf festem, standsicherem Boden aufgestellt werden.
Leitern gelten als Erschließungswege und nicht als Arbeitsplätze. Sie werden als Aufstiegsmittel benutzt, sofern der zu überbrückende Höhenunterschied nicht mehr als 5,00 m beträgt und nur für kurzzeitige Bauarbeiten benötigt wird,
Sie müssen immer an ihrem oberen Teil fest angebracht sein und an ihrem unteren Teil festgestellt sein, wenn sie als Zutritt dienen oder die Leiter 25 Tritte oder mehr hat.

Ihre Länge muss derart sein, dass das Personal in vollkommener Sicherheit diese über Leitern Arbeitsbühnen oder Installationen erreichen kann: Überstand mindestens 1 m.
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7.2.3.
 gasflaschen

Ihre Handhabung erfolgt mit größter Sorgfalt.
Leere und unbenutzte Gasflaschen müssen vertikal an einer festen Stelle stehend gelagert werden, sie sind befestigt, mit einer Schutzhaube abgedeckt und vor Sonnenlicht geschützt zu lagern.

Bei Nutzung von Flaschen mit Sauerstoff und brennbaren Gasen müssen diese vertikal oder schräg mit einem Winkel von mindestens 35° aufgestellt werden. Sie müssen möglichst auf einem Flaschenwagen montiert sein. Am Ende des Tages müssen die Gasflaschen wieder verschlossen und die Leitungen und Manometer außer Betrieb gesetzt werden.

8. Wechselwirkungen

8.1. Wechselwirkungen auf der Baustelle

Das Unternehmen muss eine Kopie der detaillierten Terminplanung der Arbeiten an das mit der Sicherheitskoordination beauftragte Büro liefern.

Entsprechend dem Programmablauf der Aufgaben, die im vorgesehenen Bauablaufplan festgelegt sind, müssen Unternehmen, die bestimmte Installationen gemeinschaftlich nutzen möchten, dies dem SiGe-Koordinator des Bauvorhabens und der Bauleitung mitteilen.
Die Verantwortung des Unternehmens, das diese Installationen gemeinschaftlich  benutzt, wird dann für die Dauer der Besitznahme dieser Materialien verpflichtend.

· Verbot der Durchführung von überlagernden Arbeiten

· Vorbeugung des herabfallens von gegenständen während der Handhabung hoher lasten

· Vermeidung der gleichzeitigen Tätigkeit mehrerer gewerke während der durchführung der arbeiten, die eine spezielle gefahr darstellen
8.2. Wechselwirkungen in der UmgeBUNG der baustelle

mit:
( der öffentlichen Straße,

( den Nutzern des Gebäudes Mercier.
8.2.1.
Lärm

Es sind Lärmschutzvorrichtungen zu installieren.

Die Unternehmen achten darauf, den Baustellenlärm auf ein striktes Mindestmaß zu reduzieren.

· Sämtliche Maschinen auf der Baustelle müssen mit einer Lärmschutzvorrichtung ausgestattet sein, die den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Vorschriften entspricht.

Der Herstellernachweis über die Einhaltung der Schallemissionsgrenzen ist auf Anfrage und vor Beginn der Arbeiten zu übergeben.

· In jedem Fall gilt ein Schallpegel Leq < 80 dB(A) auf einen Meter horizontal.

8.2.2.
Staub

Von den Unternehmen muss für die entsprechenden Bereiche Staubschutz angebracht werden.

Die Unternehmen achten darauf, den Baustaub auf ein striktes Mindestmaß zu reduzieren (Absaugsystem …)
Erfordern Arbeiten die Außerbetriebsetzung eines Bereichs mit automatischer Brandmeldung (Staub, Dampf, Hitze usw.), muss man einen Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten (siehe Anlage 4) besitzen, der von den zuständigen Stellen ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet ist.

8.2.3.
Reinigung der öffentlichen Strasse

Um zu vermeiden, dass es zu Gefahrenentwicklung auf der öffentlichen Straße kommt, ist diese vom verantwortlichen Unternehmen zu reinigen, sofern erforderlich.

8.2.4.
Die Zugänge zum Gebäude für DRITTE

Die Unternehmen müssen die Zugänglichkeit der Nutzer des Gebäudes in vollster Sicherheit gewährleisten.
8.2.5.
Der Verkehr der nUTZER IM gEBÄUDE

Im Rahmen der Arbeiten wird der Baustellenbereich vom belegten Bereich abgetrennt. Die Nutzer dürfen in keinem Fall die Baustelle betreten.

Ein Aufzug und eine Treppe (siehe beigefügter Plan) müssen für die Dauer der Arbeiten in Bauphase I für die Nutzer frei und zugänglich bleiben.

8.2.6.
Wechselwirkung mit der Öffentlichen Strasse

Eine geeignete Kennzeichnung des Baustellenausgangs wird vom Generalunternehmen auf Höhe des Baustellenausgangs zur öffentlichen Straße angebracht.
9 Kennzeichnung gefährlicher Arbeiten

9.1. KENNZEICHNUNG GEFÄHRLICHER ARBEITEN

Nicht erschöpfende Liste der Arbeiten, die spezielle Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter bergen, nachstehend aufgestellt von der Arbeitsinspektion (ITM):

Die gefährlichen Arbeiten, die bei Erstellung des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans identifiziert wurden, sind nachstehend mit einem Kreuz gekennzeichnet:

	
	Arbeiten mit der Gefahr der Verschüttung, des Versinkens oder des Falls aus der Höhe

	x
	Arbeiten, bei denen die Arbeitnehmer chemischen oder biologischen Stoffen ausgesetzt sind

	
	Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen

	
	Arbeiten in der Nähe von Hochspannungs- oder Mittelspannungsleitungen

	
	Arbeiten, bei denen die Gefahr des Ertrinkens besteht

	
	Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau

	
	Arbeiten mit Tauchergeräten

	
	Arbeiten in Druckkammern

	
	Arbeiten, bei denen Sprengstoff eingesetzt wird

	
	Errichtung oder Abbau von schweren Fertigbauelementen

	
	Abriss-, Abbau- und Sanierungsarbeiten, die tragende Teile einer Konstruktion betreffen

	x
	Arbeiten mit speziellen Auflagen, bedingt durch die Örtlichkeit. (Verwaltungsgebäude in Betrieb)


9.2. Gefahren, die durch die Unternehmen erzeugt werden

Jedes Unternehmen muss in seinem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan die Gefahren darlegen, die sich auf der Baustelle verbreiten. In dieser Funktion muss jedes Unternehmen, das Gefahren für die anderen Unternehmen auf der Baustelle erzeugt, einen wirksamen mechanischen Schutz anbringen.

 (Sofern im Verlauf des Bauvorhabens weitere gefährliche Arbeiten offenkundig wurden, muss das mit der Sicherheitskoordination beauftragte Büro unverzüglich darüber informiert werden, um den Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan und das betreffende Unternehmen seinen Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu aktualisieren).

9.3. Asbestfaserhaltige Materialien

Das Unternehmen wird eine „Prüfung“ der abzureißenden Teile vornehmen. Im Fall eines Verdachts wird es ein Prüfbüro mit der Probenentnahme beauftragen.
In jedem Fall ist die großherzogliche Verordnung vom 15.07.1988 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz, geändert durch die großherzogliche Verordnung vom 21.04.1993 einzuhalten, so wie die geltenden Vorschriften der ITM.
10 Die Verpflichtungen des Unternehmens

10.1. Koordinationssitzungen zum Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Die Sitzungen können je nach Bedarf vom SiGe-Koordinator einberufen und geleitet werden. Sie finden auf der Baustelle statt.

Jedes Unternehmen wird mittels seines Sicherheitsbeauftragten diesen Sitzungen beisitzen.

Zeitlicher Abstand der Sitzungen: auf Antrag einer der Parteien.

Vom SiGe-Koordinator wird ein Protokoll über jede Sitzung verfasst und an sämtliche betreffenden Unternehmen übermittelt.

10.2. Sicherheitsbegehung der Baustelle

Der SiGe-Koordinator wird regelmäßig Baustellenbegehungen durchführen. Er wird die Arbeiten und den Einsatz des Materials, die Geräte und/oder die Arbeitsverfahren kontrollieren.

Die Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften werden dem Sicherheitsbeauftragten auf der Baustelle und dem betreffenden Unternehmen mit den Anmerkungen mitgeteilt. 

Die vom SiGe-Koordinator gefällten Anmerkungen oder Entscheidungen müssen unverzüglich ausgeführt werden.
Die Bauleitung kann unverzüglich und unwiderruflich diejenigen Personen und Unternehmen von der Baustelle verweisen, die nicht die Vorschriften des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans beachten.

10.3. Sicherheitsregister

Jedes Unternehmen auf der Baustelle verpflichtet sich die Unterlagen und Dokumente zu erbringen, die für die Erstellung des Sicherheitsregisters (vom dem ein Exemplar auf der Baustelle aufbewahrt wird) zu beschaffen.

Das Sicherheitsregister stellt unter anderen zusammen:

· Den Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan des Koordinators und die Verpflichtungserklärungen der Unternehmen

· Den Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan der vor Ort arbeitenden Unternehmen + Sicherheitsdatenblätter der gefährlichen Produkte

· Die Anträge zum Zugang zur Baustelle

· Die Berichte der Baubegehungen und Sicherheitssitzungen

· Die verschiedenen Genehmigungen des Bauvorhabens

· Die Prüfbescheinigungen der Materialien / der Maschinen eine zugelassenen Stelle

· Die Entsorgungsbelege der gefährlichen Produkte und Materialien

· Die täglich geführte Liste der auf der Baustelle anwesenden Arbeitskräfte

· Die Unfallerklärungen

11 Auflistung der Dokumente, die von den Unternehmen zu übergeben sind

11.1. Vor Beginn der Arbeiten

Jedes Unternehmen muss vor Beginn seiner Tätigkeiten auf der Baustelle dem SiGe-Koordinator der Baustelle eine Kopie der nachstehenden Unterlagen überreichen:

(
Die Bescheinigung der Zustimmung des Allgemeinen Sicherheits- und GesundheitsschutzplanS  (siehe Anlage 2).

(
DER ANTRAG AUF ZUGANG ZUR BAUSTELLE  (siehe Anlage 3).

(
Den Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan der Arbeiten des betreffenden Unternehmens. (siehe Artikel 3.1)

(
Die Sicherheitsdatenblätter der gefährlichen Produkte die vom Unternehmen eingesetzt werden. (siehe Artikel 3.1).

(
Die Prüf- / Abnahmebescheinigungen der Hebezeuge und Hebezubehörteile
Eine Kopie der gesamten Unterlagen wird auf der Baustelle im Sicherheitsregister aufbewahrt. Die Arbeiten des Unternehmens können erst nach Zustimmung dieser Unterlagen durch den SiGe-Koordinator beginnen.

11.2. Nach Beendigung der Arbeiten

Jedes Unternehmen auf der Baustelle liefert nach Abschluss der Arbeiten und spätestens bei der Abnahme der Arbeiten und Installationen:

( Die As-Built-Pläne und die technischen Datenblätter
Ziel der Sicherheits- und Gesundheitsschutzpolitik ist es, sämtliche notwendigen Maßnahmen zu treffen, um so weit wie möglich die Gefahren im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für die Arbeiter, die mit der Durchführung beauftrag sind, sowie die künftigen Nutzer und Arbeiter, die die Instandhaltung und Wartung durchführen, zu verhüten.

Daher ist es wichtig, dass diese Dokumente, die von den Unternehmen nach Beendigung der Arbeiten verlangt werden, um die zum Bauwerk gehörenden Unterlagen (D.A.O.) zu vervollständigen.

Anlage 1: Plan Baustelleneinrichtung
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ANLAGE 2: Bescheinigung der Zustimmung ZUM Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
Sobald das Unternehmen Kenntnis vom Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan genommen hat, wird es dem SiGe-Koordinator ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Exemplar dieser Anlage übergeben.

Die Subunternehmer müssen ebenfalls den Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zur Kenntnis nehmen und dem SiGe-Koordinator ein ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Exemplar dieser Bescheinigung vor Beginn ihrer Arbeiten übergeben.

Bescheinigung der Zustimmung zUM Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

Bauvorhaben: 
Teilerneuerung des 4. Geschosses des Gebäudes Mercier

Unternehmen:
Adresse :
Tel.: 




Fax: 
Der Unterzeichnende erklärt hiermit, den Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan der Baustelle erhalten zu haben und bestätigt, dass er die Leistungen und Anweisungen verstanden hat, die er, seine Arbeiter und Subunternehmer verpflichtet sind, einzuhalten.

Der Unterzeichnende bestätigt, dass er die Verantwortung dafür übernimmt, seine Arbeiter und Subunternehmer über den Inhalt dieses Dokumentes zu informieren und seine Umsetzung zu garantieren.
Mögliche Anmerkung(en):

Zugestimmt: 





Zugestimmt:

Datum :...........................................


Datum: .........................................

Der Leiter des Unternehmens



Der Sicherheitsbeauftragte auf der Baustelle

Name:






Name:

Unterschrift: 





Unterschrift:

Firmenstempel:
ANLAGE 3: ANTRAG AUF ZUGANG ZUR BAUSTELLE

Im Anschluss an eine Mitteilung des Ministers für Arbeit und Beschäftigung zur Kontrolle des Zugangs zur Baustelle hat die OPOCE entschieden, auf den Baustellen ein Formular für die Beantragung des Zugangs zur Baustelle geltend zu machen.

Wir bitten die Unternehmen, dieses Formular auszufüllen und an den SiGe-Koordinator des Bauvorhabens gleichzeitig mit dem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan vor Beginn ihrer Arbeiten zu überreichen. Dasselbe gilt für die Subunternehmer.

Antrag auf Zugang zur baustelle

 Name und Adresse
………………………………………..…….…………………………………..……

 des Unternehmens:
………………………………….….……………….……………………..…………

 Fachkraft für Arbeitssicherheit:       ………………….……  Angaben Fachkraft für Arbeitssicherheit ……………………..……........

 Baustelle / Adresse: 
  
      Teilerneuerung des 4. Geschosses des Gebäudes Mercier ………

 Gewerk: ………………………………………………………………….…………………………………………..………..……….

□ Generalunternehmen
  □ Separate Gewerke
 □ Subunternehmer on...…..…………......................…..……..

 

 □ Zeitarbeitsunternehmen vom Unternehmen ………….……
A – Genehmigungen
· Handelsermächtigung (Betriebsnummer):
….…………………………

· Handelsregister (Betriebsnummer):
…………………………….

· Mehrwertsteuer Matrikelnummer:
………………………...….

· Mehrwertsteuer Identifikationsnummer:
…………………………….

· Ausländische Firma mit Sitz in Luxemburg?      □ Ja   /   □ Nein,
falls nein:

-
Name der natürlichen Aufbewahrungsperson  (in Luxemburg): ………………..…….………..…………………………

-
Datum der Vorlage der Information zur Entsendung von Arbeitnehmern an die I.T.M.:  …... / …… / ………...

B - Personal auf der Baustelle (oder die anwesend sein könnten)
	Name
	Matrikelnummer
	Qualifikation

	  1.
	
	

	  2.
	
	

	  3.
	
	

	  4.
	
	

	  5.
	
	

	  6.
	
	

	  7.
	
	

	  8.
	
	

	  9.
	
	

	10.
	
	

	11.
	
	

	12.
	
	

	13.
	
	

	14.
	
	

	15.
	
	

	16.
	
	


Im Auftrag des Unternehmens

Im Auftrag des SIGE-Koordinators (*)

Datum: …… / …… / ….……….

Datum: …… / …… / ………….

Verantwortlicher : ……………………… 
Verantwortlicher: ………………………

Sichtvermerk: ……………….......………

Sichtvermerk: …………......……………

(*) : Der Sichtvermerk des SiGe-Koordinator gilt als Genehmigung für den Zugang zur betreffenden Baustelle. Er stellt keine Garantie für die Gültigkeit oder die Genauigkeit der gemachten Angaben dar, die allein der Verantwortung des antragstellenden Unternehmens unterliegen.

Kommentar zum Formular „Antrag auf Zugang zur Baustelle“

· Gesetzliche Grundlage:

· Gesetz vom 31.07.2006 durch Einführung eines Arbeitsgesetzbuches
· Gesetz vom 19. Mai 2006 über die Entsendung von Arbeitnehmern (ändert das Gesetz vom 20. Dezember 2002

 Notwendige Genehmigungen für die Unternehmen
A. Handelsermächtigung (wird vom Mittelstandsministerium erstellt)
· Obligatorisch für alle Tätigkeiten in Luxemburg.

· Nicht notwendig für Lieferungen, wenn Montage von fertigen Gütern (Möbel, Elektroartikel,…). Wenn die Montage mehrere Tage dauert, ist Genehmigung erforderlich (z. B. Fliesenlegung, Montage von Einbauküchen,…).

B. Handelsregister
· Obligatorisch für alle Luxemburger Unternehmen sowie ausländische Firmen, welche einen Sitz in Luxemburg haben.

C. Mehrwertsteuer (T.V.A)
· Eine Luxemburger TVA-Nummer ist obligatorisch für alle Tätigkeiten in Luxemburg.

· Ausnahmen sind zulässig für außergewöhnliche und einmalige Tätigkeiten von ausländischen Firmen (in diesen Fall wird die Mehrwertsteuer vom Auftraggeber bezahlt).

D. TVA Identifikationsnummer
· EU-Nummer obligatorisch.

 Notwendige Genehmigungen für das Personal 

a) Luxemburger Sozialversicherungsnummer für die Unternehmen, die in Luxemburg eingeschrieben sind.

b) E101-Formular für EU-Bürger für eine maximale Dauer von 1 Jahr (notwendig bei Unfall).

c) Aufenthaltsgenehmigung LU (Justizministerium) + Arbeitserlaubnis LU (Arbeitsministerium) obligatorisch für alle Nicht-Europäer, die nicht im Besitz einer unbefristeten Arbeitsgenehmigung und einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung in einem anderen Mitgliedsland der Europäischen Union sind.

d) Für alle ausländischen Unternehmen ohne Sitz in Luxemburg muss eine natürliche Aufbewahrungsperson (kann einer der Arbeiter auf der Baustelle sein) ein komplettes Personaldossier (Genehmigungen, E101, Arbeitsvertrag,…) aller in Luxemburg tätigen Personen vorhalten.

 Verfahren
· Das vorliegende Formular mitsamt dem Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan muss dem SiGe-Koordinator vollständig ausgefüllt und unterschrieben vorgelegt werden.

· Der SIGE-Koordinator prüft dann:
· Die Angaben des Formulars auf Vollständigkeit.

· Den Besonderen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

· Den Erhalt der Bestätigung des Allgemeinen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans.

· Das Formular wird dann von dem SIGE-Koordinator unterschrieben, dem Projektmanager übergeben und gilt nun als Erlaubnis zum Zugang der Baustelle.

· Eine Kopie dieses Formulars wird in das Register der Baustelle eingetragen. (Kapitel 4.2)

· Der SiGe-Koordinator kontrolliert nicht die Gültigkeit und nicht die Richtigkeit der Angaben.

·  Bei falschen oder unvollständigen Formularen wird der Auftraggeber informiert. Dieser trifft dann die Entscheidung gegenüber den Unternehmen.

· Dienstleister (Interimsunternehmen, Unternehmen für die Bedienung von mobilen Kränen, Betonpumpen) sind Subunternehmen, welche das vollständige Formular ausfüllen müssen.

· Eine Arbeitsgemeinschaft hat nur eine TVA-Nummer (alle sonstigen Genehmigungen müssen von jedem einzelnen Mitglied der ARGE vorgelegt werden.

· Die Eintragungsformalitäten können über das Centre de Formalité  de la Chambre des Métiers - Tel.: 42.67.67-229 getätigt werden (maximal legale Dauer = 4 Monate / normale Dauer = 2 Monate).

ANLAGE 4: ERLAUBNISSCHEIN FÜR FEUERGEFÄHRLICHE ARBEITEN

	
	Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten

Das Original verbleibt bis nach Abschluss der Arbeiten im Besitz des Unternehmens,

danach wird es an den SERVICE DE GARDIENNAGE (Wachdienst) übergeben.
	

	Werden Arbeiten mit offenem Feuer durchgeführt oder erfordern sie die Außerbetriebsetzung eines Bereichs mit automatischer Brandmeldung (Staub, Dampf, Hitze usw.….), muss das ausführende Unternehmen im Besitz eines Erlaubnisscheins für feuergefährliche Arbeiten sein, der von den zuständigen Stellen ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet ist. Dieser Erlaubnisschein wird vom SERVICE SECURITE (Sicherheitsdienst) oder seinem zuständigen Vertreter ausgestellt, sowohl für sämtliche Arbeiten, die durch das Personal der Kommission, als auch durch andere Fremdfirmen durchgeführt werden.

	1 – Antragsteller Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten:

Name: … ……… ……………………………….. Vorname: …………………………

Firma: …………………………………………….Unterschrift:


	2 – DURCHFÜHRUNG DER ARBEITEN 

Firma oder Name des Beteiligten: ……………………………………………………………..................…….

Beginn der Arbeiten: am ………. um …… Uhr ……., oder vom …….. bis ……. (bei mehrtägigen Arbeiten)

Ort der Arbeiten: Gebäude: ………………………….. Etage: ………………… Raum: ……………...………

Art der Arbeiten:…………………………………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………………………...……………


	3 – ZUSTIMMUNG DES VERANTWORTLICHEN DER EINHEIT  SECURITE ET HYGIENE DU TRAVAIL (Gesundheits- und Arbeitsschutz) (oder der befugten Person).

Name des Verantwortlichen Sicherheitsdienst: ………………….. Datum: ………….Unterschrift:

ODER der technischen Dienste: Name: ………………………... Datum: ………….Unterschrift:

4 – Überprüfung der Arbeitsstellen – Angezeigte Gefahren:

Die gemeinsame Überprüfung der Arbeitsstätten/-stellen, Anlagen und des Materials erfolgte am: …………............................................................................................................................................
Der Tätigkeitsbereich wurde begrenzt.  Die Verkehrswege der Personen und Maschinen wurden angegeben.

Bemerkungen:……………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................


	5 – BEGINN DER ARBEITEN – WACHDIENST – POSTEN NR. ……………………………………….....................................................................................................
Datum:…………………….. Uhrzeit:……………………….. Unterschrift:

Bemerkungen:……………………………… ……………………................................………………
.................................................................................................................................................................


	6 – ABSCHLUSS DER ARBEITEN – WACHDIENST – POSTEN NR. …………………………………............................................................................................................
Datum:…………………….. Uhrzeit:……………………….. Unterschrift: 

Sicherheitskontrolle: Es wurden zwei Kontrollen durch den Wachdienst durchgeführt, eine Stunde und zwei Stunden nach Abschluss der Arbeiten: 
Kontrollen:………. Uhr………….. (Vertreter Nr. ………..) und um ………….. Uhr (Vertreter Nr. ………...................................................................................................................................................)

Bemerkungen: ………………………......……………… ……………………………………………
………...........……….............................................................................................................................

................................................................................................................................................................


Bereich Lagerung rue du Commerce





Grundriss EG





Haupteingang


Rue Mercier





Grundriss 4. OG





Bereich Baustelle





Sanitäranlagen





Ausschnitt 4. OG (Drehung 90°)





Amt für Veröffentlich-�ungen





Sicherheits- und Hygienedienst 








SOS NOTFALL


12








� Achtung, ausländische Firmen dürfen von dieser Regelung nicht abweichen, bitte schauen Sie auf der Seite  � HYPERLINK "http://www.ITM.ETAT.LU" ��http://www.itm.lu� unter der Rubrik détachement (Entsendung) nach
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